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Bewerbungsbedingungen (BwB)  
für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen  

 
 
Hinweis 
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte" (Unterschwellen- 
vergabeordnung - UVgO) bzw. nach der Vergabeverordnung (VgV). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

 
 Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der 

Bieter den Auftraggeber vor Angebotsabgabe unverzüglich schriftlich, per E-Mail oder per 
Telefax darauf hinzuweisen. 

 

2  Kommunikation 

Bewerber-/Bieterfragen oder Bieterinformationen sind im Rahmen eines elektronischen 
Vergabeverfahrens über die Vergabeplattform an die Vergabestelle zu übermitteln.     

3 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

 
 Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 

unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
 
 Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 

hat der Bieter auf Verlangen des Auftraggebers Auskünfte darüber zu geben, ob und auf 
welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

4 Angebot 

 
4.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.  
 
4.2 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vorlagen zu verwenden. Das 

Angebot ist elektronisch nach Wahl des Auftraggebers in Textform oder versehen mit 
einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu übermitteln. Für den 
Ausnahmefall, dass Angebote in Papierform eingereicht werden können, ist das Angebot 
an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben.  

 
4.3 Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist 

einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird 
ausgeschlossen.   

 
4.4 Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist 

zugelassen.  
 
 Selbst gefertigte Abschriften oder Kurzfassungen des Leistungsverzeichnisses sind nur 

zugelassen, wenn eine vom Auftraggeber erstellte Kurzfassung des 
Leistungsverzeichnisses nicht vorliegt. Vom Bieter erstellte Kurzfassungen müssen für 
jede Teilleistung nacheinander die Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, den 
Einheitspreis und den Gesamtbetrag, darüber hinaus den jeweiligen Kurztext sowie die 
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dem Leistungsverzeichnis entsprechenden Zwischensummen der Leistungsabschnitte, 
die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber geforderten Textergänzungen enthalten.  

 
 Die Kurzfassung ist zusammen mit dem vom Auftraggeber übersandten 

Leistungsverzeichnis Bestandteil des Angebots. Das vom Auftraggeber vorgegebene 
Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich, was der Bieter mit der Angebotsabgabe 
bestätigt.  

 
 Der Bieter ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers vor Auftragserteilung ein 

vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis nachzureichen.  
 
4.5 Das Angebot muss vollständig sein und alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise 

enthalten. Die Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen im Angebot müssen 
zweifelsfrei sein und alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.  

  
4.6 Angebote, die nicht fristgemäß die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten 

Angaben, Erklärungen und Preise enthalten, werden ausgeschlossen. 
 
4.7 Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.  
 
4.8 Alle Preise sind in EURO, Bruchteile in CENT anzugeben. 
 
 Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne 

Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des 
geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  

 
 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 

Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.  
 
 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen 

geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen 
verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne des § 38 Abs. 10 Satz 2 
UVgO. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner 
Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, 
grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen (§ 42 Abs. 1 Nr. 5 UVgO bzw. § 57 Abs. 
1 Nr. 5 VgV).  

 
 Preisnachlässe ohne Bedingungen sind bei der Prüfung und Wertung rechnerisch nur zu 

berücksichtigen, wenn sie im Angebotsschreiben an der dort bezeichneten Stelle 
aufgeführt sind. 

 
 Preisnachlässe mit Bedingungen, die vom Bieter bei Einhaltung von Zahlungsfristen 

angeboten werden (Skonti), sind bei der Wertung nicht zu berücksichtigen. Dasselbe gilt 
für Preisnachlässe mit anderen von den Vergabeunterlagen abweichenden Bedingungen 
(z.B. Verkürzung/Verlängerung von Ausführungsfristen, andere Zahlungsbedingungen). 

 
 Liegt eine Aufteilung in Teillose vor, können Bieter angeben, inwieweit sich der Preis bei 

Beauftragung mehrerer Lose oder der Gesamtleistung ermäßigt. Dieser Preisnachlass mit 
Bedingung ist in die Wertung mit einzubeziehen.  

 
 Preisnachlässe als Betrag (Pauschale), sowie Preisnachlässe, die Nachträge ausschließen, 

werden bei der Ermittlung der Wertungssumme nicht berücksichtigt. 
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 Dies gilt nicht für Preisnachlässe als Betrag (Pauschale) auf einen angebotenen 
Pauschalpreis. 

 
 Nicht zu wertende Preisnachlässe (ohne oder mit Bedingungen für Zahlungsfristen) 

bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 
 
4.9 Der Bieter hat auf Verlangen des Auftraggebers die Urkalkulation und/oder die von dem 

Auftraggeber benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die 
Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von dem Auftraggeber 
benannten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen. Die 
Nichtvorlage führt zum Ausschluss des Angebots. 

 
4.10 Im Falle der Ausschreibung von Leistungen, die den Zugang zu sicherheitssensiblen 

Bereichen erlauben (z.B. Arbeiten auf Polizeidienststellen, dem Kriminalgericht oder dem 
Kammergericht), hat der Bieter auf Verlangen des Auftraggebers eine 
Sicherheitsüberprüfung von sich und den Mitarbeitern zu ermöglichen. Angebote von 
Bietern, die die Sicherheitsüberprüfung nicht ermöglichen, können ausgeschlossen 
werden. 

 
4.11 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 
5 Nebenangebote  
 
5.1 Sind Nebenangebote zugelassen, müssen sie als gesonderte Anlage beigefügt werden 

und als solche deutlich gekennzeichnet sein. Nebenangebote sind an der im 
Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen. 

  
 Sind Nebenangebote zugelassen, müssen sie die Mindestanforderungen erfüllen. Die 

Erfüllung der Mindestanforderungen ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 
 
5.2 Nicht zugelassene Nebenangebote, Nebenangebote, die den Mindestanforderungen nicht 

entsprechen oder nicht auf besonderer Anlage erstellt und als Nebenangebote deutlich 
gekennzeichnet werden, werden von der Wertung ausgeschlossen. 

6 Bietergemeinschaften 

 
6.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete 

Erklärung abzugeben, 
 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,  
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des 

Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem 

Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und insbesondere berechtigt ist, 
Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftragnehmer anzunehmen oder 
Zahlungen nach dessen schriftlicher Weisung zu leisten und 

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. 
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 
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6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von 
Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus 
aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. 

7 Nachunternehmer 

 
 Beabsichtigt der Bewerber/Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausführen 

zu lassen, sind mit dem Teilnahmeantrag bzw. mit dem Angebot das Verzeichnis der 
Nachunternehmer sowie für jeden Nachunternehmer jeweils eine 
Verpflichtungserklärung und eine Eigenerklärung einzureichen.  

8 Auftragnehmerwechsel 

 
 Für den Fall, dass das Vertragsverhältnis mit dem durch dieses Vergabeverfahren zu 

beauftragenden Bieter vor vollständiger Leistungserbringung aufgrund von Insolvenz, 
Kündigung oder anderer Gründe, die zur Beendigung des Vertragsverhältnisses führen 
können, beendet wird, behält sich der Auftraggeber vor, die noch ausstehenden 
Leistungen unter Einhaltung der im ursprünglichen Vergabeverfahren angebotenen 
Preise an einen anderen Bieter des Vergabeverfahrens zu vergeben, beginnend mit dem 
Bieter mit dem nächst-wirtschaftlicheren Angebot. Sollte die Eignung des angefragten 
Bieters im Vergabeverfahren nicht geprüft worden sein oder liegt zwischen der 
Zuschlagserteilung und dem Auftragnehmerwechsel mindestens ein Jahr, so wird die 
Eignungsprüfung anhand der Eignungskriterien aus dem ursprünglichen 
Vergabeverfahren vorgenommen.  

 
 


